
V. BesofutJonen - Zweller AussdmlI 

6. begr4/Jt es aqße1rJem, daß Dr. Manuel Elkin Patarroyo 
(Kolumbien) im Juni 1993 großzIIgig angeboten hat, der Welt
gesundheitsorsaon als Spende alle Lizenzrechte seines 
Impfstoffs SPF-66 zu 0ber1assen; 

7. stellt fest, daß tro1Z der konzertierten internationalen 
Anstrengungen, die auf Initiative der Weltgesundheitsorgaoi· 
sation und anderer zustliDdiger regionaler und internationaler 
Organe unternommen werden, um die für die weltweite Be
kIlmpfuog der Malaria erforderlichen Mittel zu mobilisieren, 
nach wie vor dringend mnfangreichere Mitte1 benötigt werden; 

8. 174ft atifzur weiteren Unterstfllzung, insbesondere des 
SondeJ:programm des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, der Weltbank und der Weltgesundheitsorgaoisation 
für Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der Tropen
knmkheiten sowie der Abteilung der Weltgesundheitsorganisa.. 
tion zur BeklImpfung von Tropenkrankheiten; 

9. appeUiert an die internationale Gemeinschaft, die 
internationa1en Organisationen, die multilateralen Finanzinsti
totionen, die Sonderorganisatonen, die Organe und Program
me des Systems der Vereinten Nationen und die nichtstsatii
chen Organisationen sowie an alle ~ Gruppen, den 
Entwicklungsländer:n. insbesondere den afrikanischen Län
dern, technische, medizinische und finanzielle Hi1fe in einem 
Umfang zu gewiihren, der es gestattet, die zur Bekämpfung 
dieser endemischen Krankheit notwendigen Maßna1unen zu 
ergreifen; 

10. bittet den Generaldirektor der Weltgesundheitsorgani
sation, der federführenden Organisation auf diesem Gebiet, 
sich im Hinblick auf technische, medizinische und finanzielle 

. Unterstlltzung ftIr vorbeugende Maßnahmen gegen Malaria 
und eine verstiirkte Malarlabekllmpfung an die Organisationen, 
Institutionen, Organe und Programme des Systems der Verein
ten Nationen zu wenden und einen Aktionsplan auszuarbeiten. 
in dem dargelegt wird. wie Aktivitäten auf diesem Gebiet zu 
koordinieren sind; 

11. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer fllnfzigsten 
'DIgung den in Zusammenarbeit mit anderen zustliDdigen 
Organisationen, Inatitntionen, Organen und Programmen des 
Systems der Vereinten Nationen zu erstellenden Bericht des 
Oeneraldirektor der Weltgesundheitsorgaoisation über die 
DurchfUhrung dieser Resolotion vorzu1egen, der unter ande
rem auch Antworten auf die zahlreichen noch offenen Fragen 
enthalten sollte, sowie Informationen über den Einsatz eines 
wirksamen Ma1ariaimpfstoffs im Rahmen eines ganzheitlichen 
Ansatzes und andere Methoden der Ma1ariabekllmpfung, so 
auch die Hcranziehung geeigneter 'Jl:chnologien zur Ma1aria
bekllmpfung, unter besonderer Berücksichtigung der Ergeb
nisse der neuesten wissenschaftlichen Forschungen auf diesem 
Gebiet. 

92. Plenarsl1vmg 
19. Dezember 1994 

491l36. Öffentliche Verwaltung und Entwicldung 

Die Generalversammlung, 

in Anerkenntmg der wichtigen Rolle, welche die Regierun
gen und die öffent1ichen Verwaltungen im Hinblick auf die 
neuen Aufgaben spielen können, die sich aufgrund des Stra
bens aller Länder einem nachhaltigen WJ1'Ischaftswachstum 

und einer bestandfllhigen Entwicklung ergeben und zu denen 
unter anderem der Aufbau von grundlegenden Infrastruktur
einrichtungen, die Förderung der sozialen Entwicklung, die 
Bekllmpfung von sozioökonomischen Ungleichheiten und 
Armut, je nach Sachlage die Schaffung geeigneter Bedingun
gen ftIr den Privatsektor und der Schutz der Umwelt gehören. 

sowie in Anerkennung der Notwendigkeit einer Stiirkong 
der Kapazitllt der öffentlichen Verwaltung, um daftIr Sorge zu 
tragen, daß der öffentliche Dienst auf die BediIrfnisse der 
Bevö1kerong eingeht und ihr qualitativ hochwertige Dienst
leistungenerbringt, 

feststellend, daß es das souveräne Recht und die Verant
wortung der Staaten ist, in Übereinstimmung mit ihren eigenen 
Entwicklungsstrategien, -bedOrfnissen und -schwerpunkten 
Entscheidungen über ihre öffentliche Verwaltung zu treffen, 

in der ErwlJgung. daß das Vorhandensein effizienter und 
kompetenter, ihrer eigenen Bevö1kerong verantwortlicher ein
zelstaatlicher Verwaltungen zur Förderung eines nachhaltigen 
WI1'Ischaftswach und einer bestandflIhigen Entwicklung 
beitr/lgen sollte, 

sowie in der ErwlJgung, daß die Erschließung der Human
ressourcen eine wichtige Voraussetzung ftIr ein nachhaltiges 
WJJtschaftswacbstum und eine bestandfllbige Entwicklung und 
ein wesentlicher Faktor des Fortschritts und Wohlergehens ist, 

femer in der ErwlJgung, daß einige Initiativen, die von 
bestimmten Ländern im Rahmen von Struktoranpassungspro
grammen zur Reform ihrer öffentlichen Verwaltung ergriffen 
wurden, manchmal nicht auf einer langfristig konzipierten und 
aosgelegten Politik berohten, 

inAnerlcenmmg der wichtigen, komplernentlixen RoDen, die 
der öffentliche und der private Sektor bei der Förderung eines 
nachhaltigen WJJtschaftswacbstums und einer bestandfllhigen 
Entwicklung spielen können, 

sowie anerkennend, wie wichtig eine effiziente und kompe
tente, ihrer eigenen Bevö1kerong verantwortliche öffentliche 
Verwaltung für die erfolgreiche Durcbfflhrung von WIrt
schaftsreformen in a11en Ländern, insbesondere in den Um
bruchländern, ist, 

nachdrUcklich darazif hinweisend, wie wichtig die interna
tionale Zusammenarbeit bei der Unterstlltzung der einzel
staatlichen Anstrengungen ist, we1che die Entwick1ungsländer 
zum· Aufbau von KapazitIit auf dem Gebiet der öffentlichen 
Entwicklungsverwaltung unternehmen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Aktivitäten, die im 
Rehmen des Programms der Vereinten Nationen für öffentli
che Verwaltung und Fmanzen durchgeflihrt werden, um die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in den 
EntwicklungslllDdern und UmbruchllIndem, zu erhöhen, 

sowie in Anerkennung der WIChtigkeit eines Gedanken- und 
Erfahrungsaustauschs, damit die Rolle der öffentlichen Ver
waltung bei der Entwicklung besser verstanden und die interna
tionale Zusammenarbeit in diesem Bereich verstärkt wird, 

1. nimmt Kenntnis von der Erk1ärung von nmger1I1, die 
auf der am 20. und 21. Juni 1994 in Marokko abgehaltenen 

IU _ Al49/49S, AohaDg. 



190 

Panafrikanischen Konferenz der Minister tlIr den öffentlichen 
Dienst verabscbiedet wurde; 

2. besch/U:Pt, ihre filnfzigste Thgung im MlirzIAprill996 
wiederaufzunehmen, um die Frage der öffeatIichen Verwal
tung und der Entwicklung zu behandeln, Erfahrungen 'IUSZU

. tauschen, eine Bilanz der Aktivitäten der Vereinten Nationen 
auf diesem Gebiet zu ziehen und nach Bedarf Empfehlungen 
abzugeben; 

3. bittet alle Staaten, sich aktiv an der wiederaufgenom
menen Thgung zu beteiligen und Vertreter auf möglichst hober 
Ebene zu entsenden; 

4. ersucht die Sachverständigengruppe tlIr öffentliche 
Verwallung und Finanzen, aber den WtrtschafIs- und Sozialrat 
einen Beitmg zur Arbeit der wiederaufgenommenen Thgung 
zu leisten, ausgehend von den Erfahrungen mit der Unterstllt
zung von Entwicklungsländern und UmbruchlJindern beim 
Kapnzitätsaufbau auf dem Gehtet der öffentIichen Entwick
lungsverwaltung; 

5. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen und andere zuständige Organisationen der Vereinten 
Nationen, aber den Wirtschafts- und Sozialrat einen Beitmg 
zur Arbeit der wiederaufgenommenen Thgung zu leisten; 

6. bittet interessierte nichtstantIiche Organisationen, nach 
Bedarf einen Beitrag zur Arbeit der wiederaufgenommenen 
Thgung zu leisten; 

7. ersucht den Generalsekretär, ihr auf der wieder
aufgenommenen Thgung aber den Wtrtschafts- und Sozialrat 
einen konsolidierten Bericht vorzulegen, der eine Analyse der 
Rolle der öffentlichen Verwaltung auf dem Gebiet der Ent
wicklung sowie Empfehlungen dszu enth1ilt, wie die Rolle der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der öffentlichen Ver
waltung und der Entwicklung zugunsten von interessierten 
Entwicldungs- und UmhmchIändern gestlIrkt werden könnte; 

8. bittet die RegionaIkommissionen der Vereinten Natio
nen, 1995 die Rolle der öffentIichen Verwaltung auf dem 
Gebiet der Entwicklung zu prilfen und ihr auf der wieder
aufgenommenen Thgung aber den Wirtschafts- und Sozialrat 
Bericht zu erstatten; 

9. beschlUifJt, dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Organisationstagung zu empfehlen, in die vorläufige Tages
ordnung Seiner Arbeitstagung 1995 unter dem Punkt "Pro
grammaktivitliten" einen Unterpunkt "Öffentliche Verwaltung 
und Entwicklung" aufzunehmen; 

10. beschließt at4Jerdem. auf ihrer filnfzigsten 'Thgung 
unter dem Punkt "Bericht des Wirtschafts- und Sozia\rats" die 
Frage der öffentlichen Verwaltung und Entwicklung zu behan
deln. 

92. Plenarsltvmg 
19. Dezember 1994 

491234. Ausarbellung eines Internationalen ilbereInkom
mens zur BekIImpfung der WflatenbRdUDg In den 
von DIIne oder. Wtistenh1Idnng scliwer betroffenen 
IJIndem, Insbesondere In AfrIka 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Reso\ntionen 44/172 vom 19. De
zember 1989, 441228 vom 22. Dezember 1989 und ihre an-

deren einsch1ligigen Resolutionen und BeschIOsse sowie die 
Empfehlungen in der Agenda 21', die von der Konferenz der 
Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwicklung ver
abschiedet wurde, 

sowie unter Hinweis auf ihre Reso\ution 47/188 vom 
22. Dezember 1992, mit der sie den ZwischensmmIichen 
VerhandJungsausschuß tlIr die Ausarbeitung eines interna
tionalen Obereinkonunens zur Bekämpfung der WfIsten
biIdung in den von DiIrre und WilstenbiIdung schwer betr0ffe
nen Ländern, insbesondere in Afrika, mit dem Ziel eingerichtet 
hat, ein solches Übereinkommen bis Juni 1994 fertigzustellen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48/191 vom 
21. Dezember 1993, mit der sie den ZwischensmmIiche 
VerhandJungsausschuß nachdrilcklich gebeten hat, seine 
Verhandlungen bis Juni 1994 abzuschließen, 

feststellend, daß in Artikel 35 des am 17. Juni 1994 in Paris 
verabschiedeten Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der WUstenbiIdung in den von DiIrre oder 
WUstenbiIdung schwer be1Joffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika" vmgesehen ist, daß die Sekretariatstimonen bis zum 
Abschluß der ersten Thgung der Konferenz der Vertrags
parteien interimistisch von dem Sekretariat wahrgenommen 
werden, das die Generalversammlung in Resolntion 47/188 
geschaffen hat; sowie feststellend, daß der ZwischenmatHche 
Verhandiungsallsschuß in Ziffer 5 seiner Reso\ntion 5/2112 den 
Genera1sekretär ersucht hat, VorschIIIge zu unterbreiten, die es 
dem nach Resolntion 47/188 eingesetzten Sekretariat er
möglichen soIlen, seine Aktivitliten vorläufig fortzusetzen, bis 
die Konferenz der Vertragsparteien das ständige Sekretariat 
des Übereinkommens bezeichnet, 

in dankbarer AIUlrkennung der dem Sekretariat bei seiner 
Tätigkeit während des Jahres 1994 gewiIhrten Unterstlllznng 
durch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, 
namentlich auch das Bilro der Vereinten Nationen tlIr die 
Sudnn-Sahel-Region und den Kapi1alentwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen, sowie durch das Umweitprogramm der 
Vereinten Nationen, die BrnlIhrungs- und Landwirtschafts.. 
organisation der Vereinten Nationen, den Internationalen 
Fonds für Iandwirtschaft\iche Entwicklung, die Weltorgaoisa
tion tlIr Meteorologie, die Handels- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen, die Regionalkommissionen und 
die biIatetaIen Geber, 

MCh Behandlung des Berichts des GeneraIsekretll aber 
die Durchfilbrung der Resolntion 48/191 und die seitens der 
zwischenstaatIichen Stellen und des Sekretariats unter Um
ständen erforderlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des Übereinkommens und seiner Anhänge betref
fend die regionale Umsetzung'13 sowie nach Behandlung der 
Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen VerhandJungsall8-
schusses"2 aber dringende Maßnahmen zugunsten Afrikas, die 
in der Zeit bis zur und während der ersten 'IlIgung der Konfe
renz der Vertragsparteien des 0bereink0mineDs' getroffen 
werden müssen, 

die Al4ffassung vertretend, daß das Übereinkouurum eine 
der wichtigsten Anschlußmußnahmen an die Konferenz der 
Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwicklung darstellt, 
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